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Die allgemeinen Angaben zu den Kontaktdaten des Verantwortlichen und des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten können der Präambel zu den Datenschutzhinweisen auf der Website der 
Stadt Passau unter www.passau.de/Datenschutzhinweise.aspx entnommen werden. Ebenso 
finden Sie dort Ihre Betroffenenrechte. 
 
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 
Verwendung 
In der Bundesrepublik Deutschland gilt die Ausweispflicht, so dass deutsche Staatsangehörige 
ab 16 Jahren entweder einen Personalausweis oder einen Reisepass besitzen müssen (§§ 1 ff. 
PAuswG). Zudem ist bei jedem Grenzübertritt ein gültiges Ausweisdokument mitzuführen, 
welches den jeweiligen Einreisebestimmungen entspricht (§ 1 PassG). Ihre Daten werden 
benötigt, um Ihnen ein Ausweisdokument auszustellen. Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus 
dem Passgesetz (PassG), dem Gesetz über Personalausweise und den elektronischen 
Identitätsnachweis (PAuswG), der Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes (PassV), der 
Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswV) sowie 
der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes 
(Passverwaltungsvorschrift - PassVwV). Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 
Buchstabe c), e) DSGVO in Verbindung mit den §§ 22 ff. PassG und §§ 14 ff. PAuswG verarbeitet. 
 
2. Weitergabe von Daten an Dritte 
Ihre personenbezogenen Daten werden nach §§ 6 a PassG und 12 PAuswG an die 
Bundesdruckerei GmbH und nach § 10 Abs. 5 PAuswG an den Sperrlistenbetreiber übermittelt. 
 
3. Löschfristen 
Die in den Pass- und Personalausweisregistern erfassten personenbezogenen Daten sind 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen aufzubewahren (§§ 21 PassG, 23 PAuswG). Sie 
werden mindestens bis zur Ausstellung eines neuen Ausweisdokumentes, höchstens jedoch bis 
zu 5 Jahre nach Ablauf des vorhandenen Ausweisdokumentes, gespeichert. Die zum Zwecke der 
Ausstellung von Ausweisdokumenten verpflichtend bzw. optional abzugebenden Fingerabdrücke 
sind spätestens nach Aushändigung des Ausweisdokumentes zu löschen (§§ 16 PassG, 26 
PAuswG). Auch bei der Bundesdruckerei GmbH werden diese Daten nicht gespeichert. 
 
4. Datenbereitstellung 
Für die Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten sind Sie verpflichtet, Ihre Daten 
anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus §§ 6 ff. PassG und 9 ff. PAuswG  
 

 


